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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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132 Bekanntmachung

Verlängerung des Veränderungsverbotes zum Entwurf der 
Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Ausweisung der 
„Teiche in der Heubachniederung“ in den Gemarkungen 
Merfeld und Dülmen-Kirchspiel (Stadt Dülmen, Kreis 
Coesfeld) sowie Haltern-Kirchspiel (Stadt Haltern am See, 
Kreis Recklinghausen) als Naturschutzgebiet:

Die öffentliche Auslegung der o.a. ordnungsbehördlichen 
Verordnung in der Zeit vom 20.08.2018 bis zum 28.09.2018 
wurde gem. § 46 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNat-
SchG NRW) im Amtsblatt des Kreises Recklinghausen,  
Nr. 632/2018 vom 12.07.2018 sowie im Amtsblatt des Krei-
ses Coesfeld, Ausgabe 17/2018 vom 30.07.2018 bekannt 
gemacht. Seit diesem Zeitpunkt besteht gemäß § 48 Abs. 3 
S. 1 LNatSchG NRW bis zum Inkrafttreten der Verordnung 
ein bis zu dreijähriges Veränderungsverbot für das geplante 
Naturschutzgebiet, worauf in der Bekanntmachung hinge-
wiesen wurde.

Aufgrund besonderer Umstände kann diese Frist gemäß  
§ 48 Abs. 3 S. 2 LNatSchG NRW um bis zu ein Jahr verlän-
gert werden. Die Erörterung der Stellungnahmen und Ein-
wendungen dauert an, weshalb sich der Erlass der Verord-
nung verzögert. Das Veränderungsverbot bleibt erforderlich, 
um etwaige Verschlechterungen des geplanten Naturschutz-
gebietes zu verhindern.

Ich verlängere das Veränderungsverbot daher bis einschließ-
lich 30.06.2022.

Münster, den 30. Juni 2021 Bezirksregierung Münster     
 Höhere Naturschutzbehörde 
 51.1-009-RE/2016.0001

 Im Auftrag 

 

 Thomas Peperhove
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2021 S. 225

133 Betrieb von Totalisatoren

Bezirksregierung Münster Münster, 29. Juni 2021 
- 21.03.01.03 –

Aufgrund des Rennwett- und Lotteriegesetzes vom 
08.04.1922 (RGBl. I S. 393) habe ich dem Rennverein 
Drensteinfurt e.V. die widerrufliche Erlaubnis zum Betrieb 
eines Totalisators auf seiner Rennbahn für Sonntag, den 15. 
August 2021, erteilt.
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2021 S. 225

134  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006

An
Jörg Josef Maximilian Petersen
letzte bekannte Adresse: 
Greffener Str. 16
33442 Herzebrock-Clarholz

Die derzeitige Anschrift der vorgenannten natürlichen Per-
son ist unbekannt. Ermittlungen über die aktuelle Anschrift 
sind ergebnislos geblieben. Eine Zustellung an einen Vertre-
ter ist nicht möglich (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 LZG). 

Der vorgenannten natürlichen Person ist folgendes Doku-
ment zuzustellen:
Widerrufsbescheid vom 30.06.2021, Aktenzeichen: 
26.02.03 Fo 274577

Das vorbezeichnete Schreiben wird nach § 10 Abs. 1 LZG 
öffentlich zugestellt und kann gegen Vorlage eines gültigen 
Lichtbildausweises durch die o.g. Person oder durch eine(n) 

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung



Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 28.06.2021 IHK Nord Westfalen

 Kira Schaefer
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2021 S. 226

137  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006

An
Herrn Michael Steverding
geb. am 04.03.1967

Letzte bekannte Adresse:
Burloer Weg 91 a
46397 Bocholt

Die derzeitige Anschrift der vorgenannten Person ist unbe-
kannt. Ermittlungen über die aktuelle Anschrift sind ergeb-
nislos geblieben. Eine Zustellung an einen Vertreter ist nicht 
möglich (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 LZG NRW).

136  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006

An
Dennis Sascha Heuser
geb. am 14.01.1994

Letzte bekannte Adresse:
Rjasanstr. 6
48147 Münster

Die derzeitige Anschrift der vorgenannten Person ist unbe-
kannt. Ermittlungen über die aktuelle Anschrift sind ergeb-
nislos geblieben. Eine Zustellung an einen Vertreter ist nicht 
möglich (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 LZG NRW).

Der vorgenannten natürlichen Person ist folgendes Doku-
ment zuzustellen: Widerrufsbescheid vom 28.06.2021, 
Aktenzeichen: Widerruf der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 
GewO; Löschung aus dem Versicherungsvermittlerregister.

Der vorbezeichnete Bescheid wird nach § 10 Abs. 1 LZG 
NRW öffentlich zugestellt und kann gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises durch die o.g. Person oder 
durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) abgeholt oder 
eingesehen werden bei:

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Sentmarin-
ger Weg 61, 48151 Münster. 

Vor der Abholung des Bescheides ist Kontakt aufzunehmen 
mit: Frau Schaefer, Telefonnummer: 0251 707 242.
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bevollmächtigte(n) Vertreter(in) abgeholt oder eingesehen 
werden bei:

Bezirksregierung Münster, Albrecht-Thaer-Str. 9, 48147 
Münster (Zimmer N 3011).

Vor der Abholung des Bescheides ist Kontakt aufzunehmen 
mit:
Sachbearbeiterin: Frau Fornefeld
Telefonnummer:  0251 411-2360

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des 
Schriftstückes durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen. Ein Dokument gilt nach § 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind. 

Münster, den 30.06.2021

 Im Auftrag  
 gez. Bernshausen
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2021 S. 225-226

135  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. S. 94)

Für
Frau
Carina Schulte

Letzte hier bekannte Anschrift:
Brückstr. 8a
41812 Erkelenz

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregierung 
Münster vom 26. März 2021 - 27.1.2.20-40S0-294735-1 - 

nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort un-
bekannt ist.

Sie wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen.

Anschrift:
Bezirksregierung Münster
Dezernat 27
Albrecht-Thaer-Str. 9
- Raum N 3071 –
48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 29.06.2021   Bezirksregierung Münster 
 Dezernat 27 
 Im Auftrag 
 gez. Reinhold
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2021 S. 226

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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Der vorgenannten natürlichen Person ist folgendes Doku-
ment zuzustellen: Widerrufsbescheid vom 28.06.2021, 
Aktenzeichen: Widerruf der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 
GewO; Löschung aus dem Versicherungsvermittlerregister.

Der vorbezeichnete Bescheid wird nach § 10 Abs. 1 LZG 
NRW öffentlich zugestellt und kann gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises durch die o.g. Person oder 
durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) abgeholt oder 
eingesehen werden bei:

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Sentmarin-
ger Weg 61, 48151 Münster. 

Vor der Abholung des Bescheides ist Kontakt aufzunehmen 
mit: Frau Schaefer, Telefonnummer: 0251 707 242.

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 28.06.2021 IHK Nord Westfalen

 Kira Schaefer
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2021 S. 226-227
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